Stadt Karlsruhe
Der Oberbirgermeister

STELLUNGNAHME zum Erganzungs- Vorlage Nr.: 2020/0465
antrag

\Y, lich: Dez.
DIE LINKE.-Gemeinderatsfraktion erantwortlic €z-5

Klimaschutzkonzept 2030: Abschnitt A4 MalRnahmenkatalog: PV-Ausbau auf allen geeigneten
Flachen bis 2030

Gremium Termin TOP 6 no
Gemeinderat 28.04.2020 9.1.4 X
Kurzfassung

Ein PV-Ausbau auf allen geeigneten Dachflachen bis 2030 ware zu begriien. Hierbei handelt es sich
jedoch Uberwiegend um private Dacher. Die Verwaltung kann dies daher nicht selbst umsetzen,
sondern muss die Eigentimerinnen und Eigentimer dazu motivieren. Fir entsprechende
MalRnahmen sind in der Anlage 5 zum Klimaschutzkonzept bereits erforderliche Ressourcen
benannt.

Uber die Finanzierung der Mafinahmen entscheidet der Gemeinderat im Rahmen der
Haushaltsberatungen.

Jahrliche laufende Belastung (Folgekosten

Finanzielle Auswirkungen Gesamtkosten der E|nzah!yngenlgnrage mit kalkulatorischen Kosten abzigl.
MalRnahme (Zuschisse u. A.) . .
Folgeertrage und Folgeeinsparungen)
Ja[] Nein [] unbestimmt

Haushaltsmittel sind dauerhaft im Budget vorhanden

Ja |:|

Nein [_] Die Finanzierung wird auf Dauer wie folgt sichergestellt und ist in den ergénzenden Erlauterungen auszufihren:
[]Durch Wegfall bestehender Aufgaben (Aufgabenkritik)
[] Umschichtungen innerhalb des Dezernates

[] Der Gemeinderat beschlieRt die MaRnahme im gesamtstadtischen Interesse und stimmt einer Etatisierung in den
Folgejahren zu

IQ-relevant Nein | x Ja | Korridorthema: Griine Stadt

Anhorung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO) X | Nein Ja | durchgefihrt am

Abstimmung mit stadtischen Gesellschaften x | Nein Ja | abgestimmt mit
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Grundsatzlich ware die Verwaltung sehr erfreut, wenn es geldnge, bis 2030 alle geeigneten
Dachflachen mit Photovoltaik-Anlagen zu besticken.

Der grof3te Teil der Dachflachen ist jedoch in privatem Eigentum. In diesen Fallen kann die
Verwaltung die Mal3nahme nicht selbst durchfihren, sondern will die privaten Eigentimerinnen
und EigentUmer durch Beratung, Unterstitzung und ggf. Forderung dazu motivieren, auf den
Dachern Photovoltaik-Anlagen zu errichten. Dabei wird auch darauf hingewiesen, dass dies nicht
durch den Eigentimer / die Eigentimerin selbst erfolgen muss, sondern durch Dritte z. B. Anbieter
von Mieterstrommodellen oder sonstige Interessierte umgesetzt werden konnte.

Das postulierte Ziel einer Steigerung der Erzeugungskapazitat um rund 300 MW bis 2030 entspricht
gegeniber dem heutigen Stand rund einer Verzehnfachung und ist bereits als sehr ambitioniert
anzusehen.

Als erforderliche Ressourcen fir die angestrebte PV-Beratungsoffensive werden im
Klimaschutzkonzept zwei Beratungsstellen und entsprechende Sachmittel angesetzt, die in Anlage
5 unter dem Beratungszentrum Klimaschutz (E2.1) subsummiert sind.

Begleitet werden soll die Solarinitiative durch eine entsprechende Offentlichkeitskampagne im
Rahmen der Klimaschutzkampagne, fir die wiederum im 1. Jahr 150.000 € und in den Folgejahren
jahrlich 100.000 € veranschlagt wurden (Mafinahme E.3.2).

Denkbar ist auch ein spezieller Photovoltaik-Forderbaustein zur Beschleunigung des Prozesses als
Bestandteil eines erweiterten kommunalen Férderprogramms (Mafinahme E2.2). Dieses ware noch
im Detail auszuarbeiten und vom Gemeinderat zu beschliefRen.



	Thema
	BES19
	KontrollkANT13
	erläuter

